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der von den Parteileitungen be
schlossenen Aufgaben; die Mobili
sierung und Organisierung der Mas
sen zur Erfüllung der staatlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufgaben; die Entfaltung des sozia
listischen Wettbewerbs für die Erfül
lung der Volkswirtschaftspläne, für 
die Intensivierung der gesellschaftli
chen Produktion; der Kampf gegen 
Bürokratismus, Schlamperei und 
Mißwirtschaft und die Erziehung 
der Mitglieder und Kandidaten und 
aller Werktätigen zur Unversöhn
lichkeit und revolutionären Wach
samkeit gegenüber Partei- und 
Volksfeinden; die Entfaltung der 
Kritik und Selbstkritik und die Er
ziehung der Mitglieder und Kandi
daten zur Unversöhnlichkeit gegen
über Mängeln, die sorgfältige Aus
wahl, Erziehung und Förderung der 
Parteimitglieder. Um die Parteiar
beit in den G. intensiver zu gestalten, 
können in Betrieben, Institutionen 
usw. mit mehr als 150 Mitgliedern 
und Kandidaten im Rahmen der G. 
Parteiorganisationen der Abteilun
gen, Arbeitsabschnitte usw. (APO) 
mit den gleichen Aufgaben, Rechten 
und Pflichten wie eine G. gebildet 
werden. Innerhalb der Parteiorgani
sation der Abteilung, des Arbeitsab
schnittes usw. und in G. mit weniger 
als 150 Mitgliedern und Kandidaten 
können Parteigruppen nach dem 
technologischen Prozeß in den je
weiligen Arbeitskollektiven und Bri
gaden gebildet werden. Ihre Leitung 
liegt in den Händen eines gewählten 
Parteigruppenorganisators und sei
nes Stellvertreters. Die Parteiorgani
sationen in den Produktions-, Han
dels-, Transport- und Nachrichten
betrieben, in den LPG, VEG, koope
rativen Abteilungen Pflanzenpro
duktion und anderen genossen
schaftlichen und kooperativen Ein
richtungen, in Produktionsgenos
senschaften des Handwerks sowie in 
den Projektierungs- und Konstruk
tionsbüros, den wissenschaftlichen 
Forschungsinstituten, Lehranstalten,

den Kultur- und Bildungseinrichtun
gen, medizinischen Institutionen so
wie anderen Einrichtungen und Or
ganisationen haben das Recht der 
Kontrolle über die Tätigkeit der Be
triebsleitungen, um ihrer Verant
wortung für die politische Leitung 
der gesellschaftlichen Entwicklung 
in ihrem Bereich gerecht zu werden. 
Die Parteiorganisationen in den Mi
nisterien, den anderen zentralen und 
örtlichen Staatsorganen und Ein
richtungen haben das Recht, die 
Kontrolle über die Tätigkeit des Ap
parates bei der Verwirklichung der 
Beschlüsse von Partei und Regie
rung, bei der Einhaltung der soziali
stischen Rechtsnormen auszuüben. 
Sie sind verpflichtet, aktiven Einfluß 
auf die rationelle und effektive Ge
staltung der Arbeit sowie das ach
tungsvolle Verhalten der Mitarbeiter 
gegenüber den Bürgern und die För
derung der demokratischen Mitar
beit zu nehmen. Mit Unzulänglich
keiten und Fehlern in der Arbeit set
zen sie sich konsequent auseinander 
und übermitteln notwendige Hin
weise und Vorschläge den zuständi
gen Parteiorganen bzw. dem ZK so
wie den verantwortlichen Parteimit
gliedern, die in den leitenden Funk
tionen der Ministerien und staatli
chen Organe tätig sind. Die Par
teiorganisationen in den staatlichen 
Organen unterstehen in ihrer propa
gandistischen, agitatorischen und 
parteiorganisatorischen Tätigkeit 
den Kreisleitungen, zu deren Be
reich sie gehören. —<• Parteiaußau 
der SED

Grundrechte und Grundpflich
ten der Bürger: in der Verfassung 
geregelte Rechte und Pflichten der 
Staatsbürger, die in ihrer Gesamtheit 
deren prinzipielle Rechtsstellung in 
der jeweiligen Gesellschaft und 
ihrem Staat ausdrücken. (Der Be
griff G. steht dabei als Oberbegriff, 
der auch die politischen und persön
lichen Grundfreiheiten der Bürger 
einschließt.) Die G. werden auch als


